
 

 

2G-Regel für NIKAR-Vereinsangebote – Registrierungspflicht – Maskenpflicht! 

Grundsätzlich gilt, dass der Zutritt zum Bad nur ohne jegliche Krankheitssymptome erfolgen 

darf! Wer Schnupfen, Husten, Halsweh, Heiserkeit o. ä. Symptome hat, bleibt zu Hause! 

 

▪ Einlass und Teilnahme nur mit einem der beiden genannten Nachweise: 

 geimpft oder genesen  

Aktuell gilt die Alarmstufe und es dürfen nur geimpfte oder genesene Personen am Vereinsbetrieb 

teilnehmen! (Davon ausgenommen sind Kinder bis 5 Jahre und 6-7 Jahre alte Kinder, die noch nicht eingeschult sind)  

▪ Die 2G-Regel gilt auch für das Bringen und Holen von Kindern im Rahmen der Kinder-Trainingsgruppen 

oder Schwimmkurse! 

▪ Das Zuschauen im Bad ist derzeit ausnahmslos NICHT möglich – Eltern/Begleitpersonen müssen 

draußen warten! 

▪ Schüler*innen (bis einschließlich 17 J.) gelten automatisch als getestete Personen und müssen dies im 

Zweifel mit einem entsprechenden Dokument nachweisen können! 

▪ Check-In beim Reingehen über die Luca-App oder ausliegende Teilnehmer*innen-Liste! 

▪ Im Eingangsbereich, in den Gängen und Umkleidebereichen und überall dort, wo der Mindestabstand 

nicht eingehalten werden kann, besteht Pflicht zum Tragen eines Mund-/Nasenschutzes! 

Vielen Dank für die Mithilfe! 


